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RS OGH 1982/6/9 6Ob656/82,
4Ob507/90, 6Ob55/20m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1982

Norm

GmbHG nF §16

Rechtssatz

Mit der durch die GmbH - Novelle 1980 neu eingeführten Bestimmung des § 16 Abs 2 GmbHG sollte die Möglichkeit

gescha6en werden, Geschäftsführer auch dann abzuberufen, wenn sich hiefür bei der Beschlußfassung der

Gesellschafter nicht die notwendige Stimmenmehrheit erzielen ließ, weil der Geschäftsführer gleichzeitig als

Gesellschafter über die Hälfte aller Stimmen verfügte.
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